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RECHTSGRUNDLAGEN 

- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 
3634), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 
189) geändert worden ist 

- Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 
(BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 176) geändert worden ist  

- Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 
48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden ist  

- Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. 
November 2018 (GVBl. I/18, [Nr. 39]), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. September 
2023 
(GVBl.I/23, [Nr. 18]) 

- Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. August 
2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist 

- Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
2. März 2012 (GVBl. I/12, [Nr. 20]), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
24. Juli 2025 
(GVBl.I/25, [Nr. 17]) 

- Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist 

- Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 
(Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz - BbgNatSchAG) vom 21. Januar 
2013, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. Juli 2025 
(GVBl.I/25, [Nr. 17]) 

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
1. Art der baulichen Nutzung  
(§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB i.V.m. § 5a BauNVO) 
Als Art der baulichen Nutzung wird ein Dörfliches Wohngebiet festgesetzt. 
Zulässig sind: Wohngebäude, Wirtschaftsstellen land - und forstwirtschaftlicher 
Nebenerwerbsbetriebe und die dazugehörigen Wohnungen und Wohngebäude, 
Kleinsiedlungen einschließlich Wohngebäude mit entsprec hen-den Nutzgärten, nicht 
gewerbliche Einrichtungen und Anlagen für die Tierhaltung, die der Versorgung des Gebiets 
dienenden Läden sowie Schank - und Speisewirtschaften, Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes, sonstige Gewerbebetriebe und Anlagen für örtliche 
Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke. 
Ausnahmen gem. § 5a Abs. 3 sind unzulässig. 
2. Maß der baulichen Nutzung  
(§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB i.V.m. § 16, 19 und 20 BauNVO) 
Im Dörflichen Wohngebiet 2 (MDW 2) ist abweichend von der festgesetzten Zahl der 
Vollgeschosse ein weiteres Vollgeschoss zulässig, wenn dieses über höchstens zwei Drittel 
seiner Grundfläche eine Höhe von 2,30 m erreicht. 
3. Bauweise 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m.§ 22 BauNVO) 
Für das Dörfliche Wohngebiet wird die offene Bauweise festgesetzt. 
Im Dörflichen Wohngebiet 1 (MDW 1) sind nur Doppel- und Einzelhäuser zulässig. 
4. Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 BauNVO) 
Im Dörflichen Wohngebiet sind je Wohneinheit 2 Stel lplätze auf dem privaten 
Baugrundstück zu errichten. 
5. Wohngebäude für eine bestimmte Personengruppe 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 8 BauGB) 
Im MDW 2 ist bei der Errichtung von Wohngebäuden mindestens eine Wohnung für alte 
Menschen oder Menschen mit Behinderung herzustellen und zu verwenden. Die 
betreffenden Wohnungen müssen ohne die Benutzung von Treppen zugänglich sein und 
eine rollstuhlgerechte Grundrissorganisation und Wohnungsausstattung aufweisen. 
6. Versickerungspflicht 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 i.V.m. § 54 Abs. 4 BbgWG) 
Das auf den Baugrundstücken anfallende Niederschlagswasser ist auf Vegetationsflächen 
oder in Sickeranlagen auf den Grundstücken selbst zu versickern. 
7. Lärmschutzfestsetzungen (9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
Zum Schutz vor Lärm muss im MDW 2 mindestens ein Au fenthaltsraum von Wohnungen, 
bei Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen müssen mindestens zwei 
Aufenthaltsräume mit den notwendigen Fenstern zu der von der Bundesstraße 
abgewandten Gebäudeseite orientiert sein. 
8. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und z ur Entwicklung von Natur und 

Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB) 
8.1 Stellplätze und Zufahrten 
Auf den Baugrundstucken ist eine Befestigung von Stellplatzflachen und ihren Zufahrten 
nur in wasser - und luftdurchlässigem Aufbau (z.B. mit Rasensteinen , Schotterrasen oder 
Pflaster mit mehr als 30 % Fugenanteil) zulässig. 
8.2 Im allgemeinen Wohngebiet sind Schottergarten unzulässig. 
8.3 Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen ist je angefangene 100 m² 
Grundstücksfläche 1 Obstbaum (Pflanzqualität: H ochstamm, Stammumfang von 
mindestens 10-12 cm, gemessen in 1 Meter Höhe). Die Gehölzliste wird empfohlen. 
8.4 Die mit A 1 gekennzeichneten Flächen dienen zur Anlage linienhafter Gehölzstrukturen. 
Hierzu sind zu pflanzen: je 50 m² Pflanzfläche ein Baum der Pflanzqualität: Stammumfang 
von 10 – 12 cm gemessen in 1 Meter Höhe sowie 10 Sträucher der Qualität 60/80. Die 
Gehölzliste wird empfohlen. 

Hinweise:  
Denkmalschutz: Der Planbereich berührt ein Bodendenkmal i. S. v. § 2 Abs. 1, 2 Nr. 4 i. 
V. m. § 3 Abs. 1 BbgDSchG. Die Bestimmungen des BbgDSchG sind zu beachten. Bei 
geplanten Bodeneingriffen gilt: Die Realisierung von Bodeneingriffen (z. B. 
Tiefbaumaßnahmen) ist erst nach Abschluss archäologischer Dokumentations - und 
Bergungsmaßnahmen in organisatorischer und finanzieller Verantwortung des Bauherrn (§ 
9 Abs. 3 und 4, 7 Abs. 3 und 4 BbgDSchG) und Freigabe durch die Denkmalschutzbehörde 
zulässig. Die Bodeneingriffe sind erlaubnispflichtig (§ 9 Abs. 1 BbgDSchG). 

Gehölzliste 

Gehölzliste Laubbäume 

Laubbäume Hainbuche (Carpinus betulus), Traubeneiche (Quercus petraea), 
(Spitzahorn (Acer platanoides), Winterlinde (Tilia cordata), Hasel (Corylus 
avellana), Europäisches Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus), 
Faulbaum (Frangula alnus), Wild-Apfel/Holz-Apfel (Malus sylvestris), 
Traubenkirsche (Prunus padus), Wild-Birne/Holz-Birne (Pyrus pyraster), 
Kreuzdorn (Rhamnus cathartica), Sal-Weide (Salix caprea) 

Gehölzliste Obstbäume 

Äpfel Albrecht von Preußen, Danziger Kantapfel, Gravensteiner, Gelber 
Bellefleure, Goldparmäne, Kaiser Wilhelm, Albrechtapfel, Biesterfelder, 
Goldrenette, Boskoop, Danziger Kantapfel, Dülmener Rosenapfel, 
Galloway Pepping, Geflammter Kardinal, Landsberger Renette, 
Goldrenette von Blenheim, Graue Französische Renette, Grahams 
Jubiläumsapfel, Grüner Winterstettiner, Halberstädter Jungfernapfel 

Birnen Clapps Liebliche, Gellerts Butterbirne, Gute Luise, Köstliche von 
Charneux, Pastorenbirne, Gute Graue, Konferenzbirne, Nordhäuser 
Winterforelle, Prinzessin Marianne 

Kirschen Bütters Rote Knorpel, Kassins Frühe, Königskirsche, Schneiders Späte 
Knorpel 

Pflaumen Hauszwetsche, Cacaks Schöne, Nancy mirabelle, Rote Auerbacher 

Gehölzliste Sträucher 
Sträucher Blutroter Hartriegel (Cornus sanguinea), Eigriffliger Weißdorn (Crataegus 

monogyna), Europ. Pfaffenhütchen (Euonymus europea), Faulbaum 
(Frangula alnus), Ohr-Weide (Salix aurita), Grau-Weide (Salix cinerea), 
Purpur-Weide (Salix purpurea), Kriech-Weide (Salix repens), Mandel-
Weide (Salix triandra), Korb-Weide (Salix viminalis), Schwarze 
Johannisbeere (Ribes nigrum), Rote Johannisbeere (Ribes rubrum), 
Hunds-Rose (Rosa canina), Hecken-Rose (Rosa corymbifera), Himbeere 
(Rubus idaeus), Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Gemeiner 
Schneeball (Viburnum opulus), Weißdorn (Crataegus monogyna), Liguster 
(Ligustrum vulgare) 

 
VERFAHRENSVERMERKE 
Auslegungsvermerk 
Der Entwurf des Bebauungsplanes „Wohngebiet Am Bahndamm Langengrassau“ der 
Gemeinde Heideblick, Stand …………….…, wurde gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch mit 
der Begründung und den nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen in der Zeit vom ……………………..… bis 
zum ……..………  aufgrund der Bekanntmachung im Amtsblatt für die Gemeinde 
Heideblick Nr. …….…am ………………………….  im Bauamt der Gemeindeverwaltung 
Heideblick öffentlich ausgelegt. 
 
 
 
Heideblick, den ………..  ……………………………………………. 
Siegel   Frank Deutschmann 

Bürgermeister der Gemeinde Heideblick 
 
 
 
1. Katastervermerk 
Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters mit Stand vom
12/2022 und weist die planungsrelevanten baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und 
Plätze vollständig nach. 
Sie ist hinsichtlich der planungsrelevanten Bestandteile geometrisch eindeutig. 
Die Übertragung der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist eindeutig möglich. 
 
 
-Ort-, den …………….. ……………………………………………. 
Siegel   Name / Vermessungsbüro - 

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
 
 
 
2. Satzungsbeschluss 
Die Gemeindevertreterversammlung hat am ……………………………….. den 
Bebauungsplan „Wohngebiet Am Bahndamm Langengrassau“ der Gemeinde Heideblick
als Satzung beschlossen und die Begründung zum Bebauungsplan gebilligt. 
 
 
 
Heideblick, den ………..  ……………………………………………. 
Siegel   Frank Deutschmann 

Bürgermeister der Gemeinde Heideblick 
 
 
 
3. Ausfertigung 
Der Bebauungsplan „Wohngebiet Am Bahndamm Langengrassau“ der Gemeinde 
Heideblick, (ggf.) bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen 
Festsetzungen (Teil B), wird hiermit ausgefertigt. 
 
 
 
Heideblick, den ………..  ……………………………………………. 
Siegel   Frank Deutschmann 

Bürgermeister der Gemeinde Heideblick 
 
 
 
4. Bekanntmachung 
Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan „Wohngebiet Am Bahndamm 
Langengrassau“ der Gemeinde Heideblick wurde am ............................................. im 
Amtsblatt der Gemeinde Heideblick ortsüblich bekannt gemacht. Mit der Bekanntmachung 
ist der Bebauungsplan in Kraft getreten. 
 
 
 
Heideblick, den ………..  ……………………………………………. 
Siegel   Frank Deutschmann 

Bürgermeister der Gemeinde Heideblick 

 


